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Honorarreform 2009

Weitere Änderungen und neue Details

Über die Eckpunkte der Honorarreform 2009 hat das „Radiologen Wirtschafts-
Forum“ bereits in den beiden vorangegangenen Ausgaben berichtet. Zwi-
schenzeitlich wurde über weitere wichtige Änderungen und neue Details der 
Honorarreform entschieden: So haben am 17. Oktober 2008 KBV und Kran-
kenkassen Änderungen bei den neuen Regelleistungsvolumina (RLV) und eine 
Reihe von EBM-Änderungen beschlossen. Zudem hat der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss am 23. Oktober 2008 noch offene Punkte zu den Anpassungs-
faktoren einzelner Leistungen entschieden und auch die finanziellen Auswirkun-
gen auf die regionalen KVen modifiziert. Wir informieren nachfolgend über die 
für Radiologen wesentlichen Details der Beschlüsse aus beiden Sitzungen.

Verteilung des Honorarplus in 
alten Bundesländern geändert

Der Erweiterte Bewertungsaus-
schuss hat Korrekturen an der regi-
onalen Verteilung der Honorarstei-
gerung vorgenommen. Danach wird 
die Gesamtvergütung in den KVen 
Baden-Württemberg, Nordrhein, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein aufgestockt. Da keine zusätz
lichen Mittel von den Krankenkassen 
bereitgestellt werden, wird diese 
Aufstockung letztendlich von den 
übrigen KVen der alten Bundesländer 
finanziert. Die KVen der neuen Bun-
desländer sind davon nicht betroffen.

Absenkung des Orientierungs-
punktwertes auf 3,5001 Cent

Der am 28. August 2008 mit 3,5058 
Cent beschlossene Orientierungs-
punktwert wurde etwas abgesenkt 
und jetzt auf 3,5001 Cent festge-
setzt. Diese leichte Absenkung ist 

auf die Höherbewertung der Leis-
tungen im ärztlichen Notfalldienst 
(+ 10,18 Prozent) und die niedrigere 
Grundlohnsummenentwicklung für 
2009 zurückzuführen.

Neubewertung von Leistungen

Die MRT-Angiographien (Abschnitt 
34.4.7) werden um 17,06 Prozent, 
Vakuumstanzbiopsien (Nrn. 01759 

und 34274) um 19,37 Prozent und 
die Leistungen des Mammographie-
Screenings (Nrn. 01750 bis 01758) 
um 34,30 Prozent höher bewertet. 
Demgegenüber werden die Strah-
lentherapeutischen Leistungen des 
Kapitels 25 mit dem Faktor 0,9684 
angepasst, also um 3,16 Prozent 
abgewertet.

Da mit diesen Bewertungsände-
rungen das derzeitige Vergütungs-
niveau dieser Leistungen nicht in 
allen KVen erreicht wird, sieht eine 
Protokollnotiz zu den Beschlüssen 
vor, dass die KVen und Kranken-
kassen auf regionaler Ebene „zur 
Sicherung einer angemessenen 
Vergütung“ Zuschläge zum Ori-
entierungspunktwert vereinbaren 
können. Es bleibt abzuwarten, 
ob angesichts der Diskussion 
über die ausreichende Höhe des 
einheitlichen Beitragssatzes zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
von 15,5 Prozent und der Auswir-
kungen der Finanzkrise auch auf 
die Einnahmesituation der Kranken-
kassen in 2009 diese Möglichkeit 
in größerem Umfang umgesetzt 
werden kann.

Neu: Aufschläge für arztgruppen-
gleiche Gemeinschaftspraxen

Um einer Umwandlung fachgleicher 
Berufsausübungsgemeinschaften in 
Praxisgemeinschaften entgegenzu-
wirken, wird zum 1. Januar 2009 ein 
Aufschlag auf die Konsiliarpauscha-
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len bei arztgruppengleichen Be-
rufsausübungsgemeinschaften und 
Arztpraxen mit angestellten Ärzten 
derselben Arztgruppe eingeführt. 
Dann erhalten Gemeinschaftspra-
xen mit zwei oder mehr Radiologen 
bzw. Nuklearmedizinern und Praxen 
mit angestellten Ärzten derselben 
Arztgruppe einen Aufschlag von 10 
Prozent auf die jeweilige Konsiliar-
pauschale.

Darüber hinaus wird das RLV in 
arztgruppengleichen Berufsaus-
übungsgemeinschaften (und Praxen 
mit angestellten Ärzten dersel-
ben Arztgruppe) in den Quartalen 
1/2009 und 2/2009 um 10 Prozent 
erhöht. Diese Erhöhung soll die 
Nachteile in der Fallzählung für 
das Regelleistungsvolumen in den 
beiden ersten Quartalen des Jahres 
2009 ausgleichen.

Versorgungsengpass bei Radiopharmaka

PET-Untersuchung als Ersatz für  
Knochenszintigraphien mit 99m-Technetium

Aufgrund eines Versorgungsengpasses bei Radionukliden steht derzeit das 
99m-Technetium für Knochenszintigraphien nicht zur Verfügung. Aus die-
sem Grunde haben sich KBV und Krankenkassen für eine Übergangszeit bis 
zunächst 3. Dezember 2008 darauf verständigt, dass zum Nachweis von 
Knochenmetastasen in Einzelfällen Untersuchungen bei Malignomen in Form 
von PET-Untersuchungen mit 18-Fluorid vorgenommen werden können. 

Voraussetzungen für PET-Unter-
suchungen mit 18-Fluorid 

PET-Untersuchungen mit 18-Fluorid 
können in dieser Übergangszeit 
erfolgen,

wenn die Untersuchung für den •	
Patienten therapieentscheidend ist,

aufgrund der Erkrankung und/•	
oder der erforderlichen Therapie 
unaufschiebbar ist oder

bei Vorliegen einer malignen •	
Erkrankung oder einer Erkran-
kung, bei der ohne Behandlung 
eine lebensbedrohliche Verschlim-
merung, eine Verminderung der 
Lebenserwartung oder eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der 
Lebensqualität zu erwarten ist.

Voraussetzung für die Durchfüh-
rung derartiger Untersuchungen 
ist das Vorliegen aller rechtlichen 

Voraussetzungen durch die zustän-
digen Genehmigungsbehörden 
(arzneimittelrechtliche Herstel-
lungserlaubnis, strahlenschutz-
rechtliche Umgangsgenehmigung 
für 18-Fluorid).

Vergütungsregelungen

Die Vergütung der PET-Untersu-
chung mit 18-Fluorid erfolgt als 
Pauschalerstattung in Höhe von 
500 Euro durch die KV und wird mit 
der bundeseinheitlichen Gebühren-
position 88378 abgerechnet. Mit 
diesem Pauschalbetrag sind die 
PET-Leistungen – gegebenenfalls 
mit quantitativer Auswertung – so-
wie die Kosten für das Radionuklid 
einschließlich der Transportkosten 
abgegolten. 

Sollte der Versorgungsengpass über 
den 3. Dezember 2008 hinaus fort-
bestehen, wird diese Übergangs
regelung entsprechend verlängert.

Gemeinschaftspraxen 

Die Arztfallzählung – 
wichtig für das RLV im 
Jahre 2009

Zum 1. Juli 2008 wurde die le-
benslange persönliche Arztnum-
mer (LANR) eingeführt. Damit ist 
seitdem die sogenannte Arztfall-
zählung möglich – das heißt, jede 
Inanspruchnahme eines Arztes gilt 
als eigener Arztfall, auch in Gemein-
schaftspraxen. Die Arztfallzahl ist 
von besonderer Bedeutung, weil 
das Regelleistungsvolumen (RLV) je 
Arzt ermittelt wird und sich aus der 
Multiplikation der Arztfallzahl des 
entsprechenden Vorjahresquartals 
(Quartal 3/2008 für das RLV-Quartal 
3/2009 usw.) mit dem Fallwert der 
Arztgruppe in Euro errechnet. 

Problem: Ein Arztfall trotz Inan-
spruchnahme mehrerer Ärzte?

Werden in einer fachgleichen 
Gemeinschaftspraxis mehrere 
verschiedene Ärzte im selben 
Quartal durch denselben Patienten 
in Anspruch genommen, besteht 
möglicherweise keine Berech-
nungsmöglichkeit für die zusätzlich 
in Anspruch genommenen Ärzte 
der Gemeinschaftspraxis, weil nur 
Leistungen erbracht werden, die 
bereits mit der Konsiliarpauschale 
beim ersten Kontakt abgerechnet 
wurden. Damit könnte dann ein 
zusätzlich in der Gemeinschaftspra-
xis in Anspruch genommener Arzt 
keine Leistung abrechnen und es 
entstünde kein weiterer Arztfall. 

Keine Arztfälle „verschenken“

Wird in einer radiologischen Ge-
meinschaftspraxis zum Beispiel ein 
Arzt zunächst zur Beratung und zur 
Überprüfung der vorliegenden Indi-
kation konsultiiert und führt dann ein 
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Leserforum GOÄ

Spulenwechsel nach 
Nr. 5732 nicht erstattet 
– zu Recht?

Frage: „Wir haben bei einem 
Unfallpatienten eine MRT-Untersu-
chung der Halswirbelsäule und der 
Schulter an einem Tag durchgeführt 
und entsprechend UV-GOÄ mit der 
Höchstziffer 5735 abgerechnet. Da 
bei dieser Untersuchung ein Spu-
lenwechsel von HWS auf Schulter 
erforderlich war, rechneten wir dafür 
zusätzlich den Zuschlag nach Nr. 
5732 GOÄ ab. Die Bezahlung wurde 
uns allerdings von der Versicherung 
mit Verweis auf die Arbeitshinwei-
se der Unfallversicherungsträger 
verweigert. Wir meinen zu Unrecht. 
Wenn wir beide Untersuchungen 

an zwei Tagen durchgeführt hätten, 
wäre zwar kein Spulenwechsel 
erforderlich gewesen, wir hätten 
aber jede Untersuchung einzeln 
abrechnen können (UV-GOÄ- 5705 
und 5729). Erfolgte die Streichung 
der Nr. 5732 zu Recht?“

Antwort: Unseres Erachtens ver-
weigerte der Unfallversicherungs-
träger im vorliegenden Falle die 
Erstattung der Ziffer 5732 zu Recht. 
Die Leistungsposition ist im Grunde 
für einen Spulen- oder Positions-
wechsel innerhalb einer Untersu-
chungsleistung vorgesehen, zum 
Beispiel wenn bei der Untersuchung 
mehrerer Gelenke unterschiedliche 
Spulen erforderlich sind. 

Die Untersuchungen verschiedener 
Organe, die jeweils eine eigenstän-
dige Gebührenziffer auslöst (hier 
die Nrn. 5705 und 5729 [im Höchst-
wert 5735 subsumiert]), sind nicht 
als Spulenwechsel im vorgenann-
ten Sinne aufzufassen.Neben den 
Arbeitshinweisen der BG verneinen 
auch BÄK und BDR in einer ge-
meinsamen Stellungnahme (in DER 
RADIOLOGE 2005, M 164 ff.) für 
den Bereich der Privatabrechnung 
eine entsprechende Abrechnungs-
weise. Diese Stellungnahme wird 
auch in den Kommentaren von 
„Brück“ und „Hoffmann“ zitiert.

Auszug Stellungnahme BÄK und BDR

Die Untersuchung verschiedener 
Organe mit verschiedenen Spulen 
und ggf. Umlagerung des Patienten, 
die jeweils eine Gebührenposition 
nach den Nrn. 5700 bis 5730 GOÄ 
nach sich ziehen würden, bei denen 
jedoch dann der Höchstwert nach 
Nr. 5735 GOÄ greift, sind weder als 
Positions- noch als Spulenwechsel 
nach Nr. 5732 GOÄ zu verstehen. 
Dieser Aufwand wird durch die 
zutreffende Gebührenposition bzw. 
den Höchstwert vergütet.

anderer Arzt die eigentliche Röntgen-
untersuchung durch, etwa weil diese 
nicht sofort erbracht werden konnte, 
sollte der eine Arzt die Konsiliarpau-
schale und der andere die Röntgen-
leistung jeweils unter der eigenen 
Arztnummer abrechnen. 

Kommt es darüber hinaus noch zu 
weiteren Arzt-Patienten-Kontakten, 
so zum Beispiel zu einer weiteren 
Beratung einige Tage nach einer 
Röntgenuntersuchung und wird 
diese Beratung von einem weiteren 
Arzt durchgeführt, sollte dieser unter 
seiner Arztnummer den Wirtschaft-
lichkeitsbonus Nr. 32001 abrechnen. 
Dieser wird dann zwar gestrichen, 
weil der Bonus bei Auftragsleistun-
gen nicht berechnet werden kann, 
der zusätzliche Arztfall wäre aber 
dokumentiert. Dieser weitere Arztfall 
muss von der KV bei der Arztfallzäh-
lung berücksichtigt werden – und 
geht so in die Berechnung des RLV 
für das Jahr 2009 ein.
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2009 für Ihren  
Sammelordner

Als besonderer Service der  
Guerbet GmbH ist dieser Aus
gabe das Jahresregisterblatt 
2009 für Ihren Guerbet-Sam-
melordner beigefügt. Dahinter 
können Sie die aktuellen Aus-
gaben des „Radiologen Wirt-
schaftsForum“, Jahrgang 2009, 
einsortieren.

Sammelordner können  
telefonisch angefordert werden

Bezieher des „Radiologen Wirt-
schaftsForum“, die noch keinen 
Guerbet-Sammelordner erhalten 
haben, können diesen telefonisch 
anfordern, und zwar unter der 

Telefon-Nr. 06196 762-0•	

Den Sammelordner erhalten Sie 
selbstverständlich kostenfrei. 
Er wird Ihnen umgehend nach 
Eingang der telefonischen  
Bestellung zugesandt.

Ihre Guerbet GmbH


